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Vorwort  
 
 
 
 
 
Liebe Leserin, Lieber Leser 
 
Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil unseres Alltags. Sei es in 
der Familie, unter Freunden, im Beruf oder an unserer Schule. Es ist 
unmöglich nicht zu kommunizieren. Auch ein Schweigen, ein Blick 
oder eine Geste drücken etwas aus.  
 
Die Kommunikation ist prägend für den Umgang miteinander. Kom-
munikation sollte verbindlich, ohne Umwege und verständlich erfol-
gen, Unklarheiten durch direktes Nachfragen geklärt werden. Kom-
munikation verlangt aber auch Interesse, Offenheit und Toleranz. 
Manchmal auch den Mut, sich auf neue Ideen einzulassen. 
 
Wir an der Schule Nebikon wollen diesen Grundsätzen der Kommu-
nikation bewusst nachleben. Diese nach Innen und nach Aussen tra-
gen und damit auch unseren Schülerinnen und Schülern ein Vorbild 
sein! 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen ein kommunikatives Schuljahr 
2011/12. 
  
Benno Steiner 
Präsident Schulpflege 
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Schulpflege Nebikon 
  
Präsidium/Gesamtleitung Benno Steiner, Hofacher 4 062 756 24 28 
Finanzen/Infrastruktur, GR Sara Schuppan-Wüest, Kirchplatz 4  062 756 60 83 
Schulentwicklung Pius Blümli, Grütstrasse 3 062 756 54 74 
Personelles/Qualitätssicherung Hubert Frei, Glängweg 18 062 756 29 44 
Betrieb/Schulalltag Karin Aebischer, In der Breiten 19 062 756 03 47 
 
 
Oberstufen-Kommission (Sek I) 
 
Pius Blümli  Grütstrasse 3, 6244 Nebikon 062 756 54 74 
Ruth Bucher  Grünauring 10, 6246 Altishofen 062 756 27 69 
Beatrix Schnider  Kantonsstr. 83, 6245 Ebersecken 062 756 28 36 
Sara Schuppan-Wüest  Kirchplatz 4, 6244 Nebikon 062 756 60 83  

 
 
Schulleitung 
  
Büro   Kirchstrasse 21 Telefon  062 756 31 29 
   Fax  062 756 08 68 
   Email  schulleitung.nebikon@edulu.ch 
   Email  sekretariat.nebikon@edulu.ch 
   Internet  www.schule-nebikon.ch  
 
 

 
Büro-/Telefonzeiten: Montag – Freitag 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
 Montag / Dienstag/ Donnerstag 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
  
 
 

Schulleiter Wolfgang Abt 062 756 31 29 
Stufenleiterin Primar Nadine Lötscher-Winiger 062 756 31 29 
Stufenleiter Sek I Wolfgang Abt 062 756 31 29 
Sekretariat Franziska Neeser 062 756 31 29 
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Lehrpersonen 
 
Kindergarten Gässli Kindergarten 1  062 756 24 67 
Hauswartin Jeannette Lötscher-Peter 062 756 18 02 
 

KG 1 Laura Müller Bruchstrasse 63 6003 Luzern 041 240 07 55 
    078 823 81 05 
 

Kindergarten Kirchstrasse  Kindergarten 2  062 756 35 85 
Hauswartin Naima Abouri  062 756 45 26 
 

KG 2 Sara Kaufmann Luzernerstrasse 20 6210 Sursee 041 460 34 53 
  

Schulpavillon Lehrerzimmer  062 756 34 15 
Hauswart Armin u. Linda Steffen-Häfliger  062 756 18 57 
 

EK Gabriela Egloff Dägersteinstr. 7 6210 Sursee 041 310 93 62 
1. PS Esther Müller Rüdel  6122 Menznau 041 921 31 71 
2. PS a Tanja Kurmann Geissmattstr. 50 6004 Luzern 041 410 01 88 
2. PS b Iris Müller Tannenweg 1 6245 Ebersecken 062 771 35 11 
 

Primarschulhaus Lehrerzimmer    062 756 53 29 
Hauswart Armin u. Linda Steffen-Häfliger  062 756 18 57 
 

3. PS Alice Bühler-Jost Burghalde 23 6247 Schötz 041 980 28 46 
4. PS Renate Käser Rüdel 6122 Menznau 041 921 31 71 
5. PS Nadine Lötscher - Winiger Obstgartenstr. 3 6210 Sursee 041 920 30 33 
5./6.PS Elina Rommel Mühlehofstrasse 9 6210 Sursee 079 347 23 24 
6. PS Martin Rösch Hübeli  6142 Gettnau 041 544 01 59 
    079 560 24 58 
 

Fachlehrpersonen Primarstufe    
 

KG 1 Annelies Niederberger  Buchfeldring 3 6033 Buchrain 041 440 16 60 
KG 2 Alexandra Birrer Schnydermatt 6154 Hofstatt 041 971 02 01 
1. PS Andrea Fankhauser Haldenstr. 23 6130 Willisau 079 582 07 36 
3. PS Yvonne Winterberg Haueten 6265 Roggliswil 062 754 12 13 
BF Tanja Caputo Langensandstr. 61 6005 Luzern 041 534 96 21 
Daz, IF Angela Keel Kirchfeldstr. 55 6032 Emmen 078 723 28 31 
Daz Anita Schilliger-Ineichen Baumacher 4 6244 Nebikon 062 756 48 37 
DE, FR Krista Bisang-Knittel Eichbühl 1 6246 Altishofen 062 756 02 69 
EN, TG Yvonne Arnold Unterdorf 2 6243 Egolzwil 041 980 02 89 
EN, TG Barbara Bucher-Twerenbold Hofacher 14 6244 Nebikon 062 756 42 18 
IF Helena Setz-Ulrich Burghalde 6 6247 Schötz 041 980 42 74 
IF Lea Bänziger Ponyhof 6234 Winikon 041 710 04 66 



Schule  Nebikon  2011/12 6 

IF Andrea Niederhauser Amlehnstr. 4 6210 Sursee 041 310 69 27 
MU Rosmarie Remund Sonnenhof 3 6232 Geuensee 041 921 67 05 
TG Barbara Bucher-Twerenbold Hofacher 14 6244 Nebikon 062 756 42 18 
TG Marlene Stadelmann-Müller Säntihof 6 6014 Luzern 041 250 02 92 
TG, TU  Vreni Scherrer-Bachmann  Ellmatt 1 6247 Schötz 041 980 04 49 
Ufzgiclub Regula Egli-Deuber Bahnhofstr. 34 6244 Nebikon 062 756 26 26 
 
Legende:  
BF Begabungsförderung DaZ Deutsch als Zweitsprache DE Deutsch 
FR Französich EN Englisch  IF Integrative Förderung 
MU Musik (Grundschule) TG Technisches Gestalten TU Turnen 
 

Sekundarschulhaus Lehrerzimmer    062 756 32 13 
Hauswart André u. Erika Wermelinger-Zemp 062 756 07 31 
 

1. SK A Rolf Hefermehl Sonnenbergstr. 27 6005 Luzern 041 240 21 04 
    079 294 29 91 
1. SK B Isidor Schilliger Baumacher 4 6244 Nebikon 062 756 48 37 
1. SK C Stephan Geissmann Baumacher 20 6244 Nebikon 062 756 31 20 
2. SK B  André Jost Wallenmattstr. 4 5742 Kölliken 078 845 11 50 
2. SK C Claudia Tschol Werftstrasse 2 6000 Luzern 079 775 54 79 
3. SK A Markus Keller Eichhofstrasse 12 6205 Eich 041 460 09 40 
3. SK B Astrid Schwartz Leopoldweg 1b 6210 Sursee 041 980 03 29 
3. SK C Castor Eggermann Stämpfelbergstr. 8 6244 Nebikon 079 343 49 32 
 

Fachlehrpersonen Sekundarstufe    
 

G+G Tim Lienhard Geisacherweg 5 6244 Nebikon 078 797 20 47 
GG, MT Meier Astrid Schürhubel 6130 Willisau 041 970 21 28 
Na, TS Meier Astrid Schürhubel  6130 Willisau 041 970 21 28 
HW Irène Bissegger-Trachsel Widenbach 8a 6246 Altishofen 062 756 00 08 
HW Ursula Kurmann-Scherer Lehnmatteweg 2  6144 Zell 041 988 19 53 
IF Andrea Niederhauser Amlehnstr. 4 6210 Sursee 041 310 69 27 
IF Irène Felder Sonnmatt 2 6204 Sempach 041 460 28 83 
Na, G+G Silvia Gehri Am Eibelerbach 1 6034 Inwil 041 440 05 29 
TG/BG Marlene Stadelmann-Müller Säntihof 6 6014 Luzern 041 250 02 92 
TG/BG Martin Fretz Kührainweg 10 4803 Vordemwald 062 752 49 09 
TU Ivan Müller Joseph-Müller-Weg 6 6210 Sursee 041 535 12 92 
TU Claudia Tschol Werftstrasse 2 6000 Luzern 079 775 54 79 
 
Legende:  
BG Bildnerisches Gestalten G+G Geschichte und Geografie GG Geografie 
HW Hauswirtschaft IF Integrative Förderung MT Mathematik 
NA Naturlehre TG Technisches Gestalten TS Tastaturschreiben 
TU Turnen 
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Religion 
 

David van Welden (ref.) In der Breiten 2 6244 Nebikon 062 756 21 07 
Gabi Müller-Fuchs (kath.) Kirchstr. 5 6244 Nebikon 062 756 10 22 
Markus Müller (kath.) Kirchstr. 5 6244 Nebikon 062 756 10 22 
Angela Kunz (kath.) Luzernstr. 2 6247 Schötz 041 980 14 73 
Roger Seuret (kath.) Eichbühlstr. 11 6246 Altishofen 062 756 21 81 
 
Schularzt, Schulzahnarzt, Zahnpflege 
 
Schularzt 
Dr. Emil Thürig  Kirchplatz 2, 6244 Nebikon 062 756 16 26 
 
Schulzahnarzt 
Dr. Zarko Markovic  Kirchplatz 2, 6244 Nebikon 062 756 13 73 
 
Schulzahnpflege 
Irène Rölli-von Moos  Unterdorf, 6245 Ebersecken 062 756 32 75 
 
Spielgruppe+ 
 
Die Spielgruppe+ ist ein Vorschulangebot der Gemeinde Nebikon. 
In der Spielgruppe+  treffen sich ca. 10 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren wöchentlich 
zweimal für zwei Stunden. Sie werden von einer ausgebildeten Spielgruppenleiterin und 
einer Assistentin betreut. 
In der Spielgruppe stehen spielerisches Erleben und kreatives, gemeinsames Spielen im 
Zentrum der Aktivitäten.  
Der Zusatz „Plus“ bedeutet, dass neu in der Spielgruppe spielerisch die Sprache gefördert 
wird. Das ist nicht nur für fremdsprachige Kinder wichtig, auch Schweizer Kinder profitieren 
davon. 
Die Sprache ist für die Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder sehr wichtig, beson-
ders weil die Sprache auch die Basis für Lern- und Entwicklungsprozesse in vielen unter-
schiedlichen Bereichen ist. 
Es ist das Ziel der Spielgruppe+ allen Kindern einen guten Start in den Kindergarten und in 
die Schule zu ermöglichen. 
Kosten pro Schuljahr: Fr. 500.- (jedes weitere Kind der gleichen Familie Fr. 300.-) 
 
Spielgruppenleiterinnen:  Uschi Tschopp-Fischer Tel. 062 756 07 56 
 Regula Egli-Deuber Tel. 062 756 26 26 
 Claudia Arn-Bürge Tel. 062 756 08 35 
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Schulsozialarbeit 
 
Die Schulsozialarbeit ist ein niederschwelliges Beratungs-, Begleitungs- und Interventions-
angebot für Lernende unserer Schule. Das heisst der Kontakt soll freiwillig und unkompli-
ziert zustande kommen.  
Das Ziel der Schulsozialarbeit ist, das persönliche, schulische und soziale Wohlbefinden der 
Schülerinnen und Schüler zu verbessern und gleichzeitig die Lehrpersonen in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Neben diesem Angebot erfüllt sie in interdisziplinärer Zusammenarbeit auch 
Triage-, Präventions-, und Früherkennungsaufgaben.  
Selbstverständlich können sich auch Eltern von schulpflichtigen Kindern an die Schulsozial-
arbeit wenden. 
 

Reto Häfliger Kirchbühl 24, 6204 Sempach   
Regula Achermann Dorfstrasse 11, 6103 Schwarzenberg  
 

Büro Primarschulhaus / Obergeschoss / Zimmer 6 
Telefon Büro 062 756 53 26 
 
Natel Reto Häfliger 079 541 79 53 
Natel Regula Achermann 079 558 55 77 
 
E-Mail schulsozialarbeit.nebikon@edulu.ch  
Bürodienst:  
   

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

07:00 - 08:00           

08:00 - 09:00           

09:00 - 10:00 Reto Häfliger Regula Achermann    Reto Häfliger  

10:00 - 11:00         

11:00 - 12:00          

12:00 - 13:00          

13:30 - 14:00 Reto Häfliger Regula Achermann     Reto Häfliger 

14:00 - 15:00        

15:00 - 16:00         

16:00 - 17:00        

17:00 - 18:00           
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Schul- und Gemeindebibliothek 
 
Sekundarschulhaus biblio.nebikon@bluewin.ch  
 
Bibliothekarin Heidi Schmid-Haug 062 756 31 76 
 

Öffnungszeiten: Montag 16.00  bis 17.30 Uhr 
 Dienstag 19.00  bis 20.00 Uhr 
 Donnerstag 15.00  bis 16.30 Uhr 
 
 
 

Umliegende  Schulpflegen und  Schulleitungen   
 
6246  Altishofen Markus Stutz, Oberdorf 28 (SPF) 062 756 31 07 
 Hanspeter Wandeler , Schulhaus (SL)  062 756 60 66 
 
6245  Ebersecken Stefan Häfliger, Unterdorf (SPF) 062 756 29 97 
 René Sommer, Schulhaus (SL) 062 756 24 60 
 
6243  Egolzwil Heidi Wüest, Rainacher 39 (SPF) 041 980 56 51 
 Roland Rösch, Schulhaus (SL) 041 980 35 88 
 
6143  Ohmstal Susanna Waldisberg, Niederwil (SPF) 041 980 65 75 
 Yvonne Meyer, Schulhaus (SL) 041 980 67 22 
 
6247  Schötz Thierry Wyss, Fadenwegring 8 (SPF) 041 980 60 10 
 Moritz Estermann, Schulhaus (SL) 041 980 67 22 
 
 
 

Musikschule  Nebikon – Altishofen 
 

 
Musikschulleitung 
Christoph Jenni, 6244 Nebikon 062 748 52 44 
 
 

Präsident der Musikschulkommission 
Heinz Glanzmann,  Chilchstr. 8, 6246 Altishofen 062 756 22 66 
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Weitere Adressen 
 

Dienststelle für Volksschulbildung (DVS), 6002 Luzern 041 228 68 68 
Berufsberatung Sursee  (BIZ), 6210 Sursee 041 925 26 60 
Sozial-Beratungs-Zentrum (SoBZ), 6130 Willisau 041 972 56 20 
KJPD, Kinder- & Jugendpsychiatrisches Ambulatorium, 6130 Willisau 041 970 14 17 
FABIA, Fachstelle für die Betreuung von Ausländern, 6005 Luzern 041 360 07 22 
 
 
Schuldienste  Kreis  Dagmersellen 
 

Schuldienstleitung (SDL)  und  Sekretariat 062 748 52 02 
 

Logopädischer Dienst 
Helene Ruckstuhl 
Obere Kirchfeldstr. 4, 6252 Dagmersellen  062 748 52 10 
logopaedie.dagmersellen@bluewin.ch www.schuldienste.ch 
 
Wir möchten erreichen, dass Ihr Kind mit Freude und Selbstvertrauen sprechen kann. Wir 
beraten Sie gerne, wenn Ihr Kind 

- zwischen 2 und 3 Jahren nur wenige, einzelne Wörter spricht. 
- nach einer sprachlichen Aufforderung nicht entsprechend reagiert. 
- zwischen 3 und 4 Jahren von aussen stehenden Personen nicht verstanden wird. 
- Laute oder Wörter nicht korrekt aussprechen kann (ausser S, SCH und R). 
- die Reihenfolge der Wörter im Satz umstellt oder Wörter auslässt. 
- nicht fliessend spricht oder häufig an Satzanfängen oder Wörtern hängen bleibt. 
- immer eine heisere Stimme hat oder näselt. 
- beim Erzählen oft Wörter nicht findet oder allgemein wenige Wörter kennt. 

 
Das Angebot des Logopädischen Dienstes umfasst Abklärung, Beratung und individuelle 
Therapie. 
Jedes Jahr führen wir nach den Herbstferien Reihenerfassungen im Kindergarten durch. 
Dies bedeutet, dass jedes einzelne Kind bezüglich seiner sprachlichen Entwicklung erfasst 
wird. In einem Brief teilen wir den Eltern unsere Beobachtungen mit und schlagen wenn 
nötig weitere Massnahmen vor. 
Wenn Kinder kleinere, entwicklungsbedingte sprachliche Unfertigkeiten zeigen, bedeutet 
dies nicht zwangsläufig, dass sie therapiebedürftig sind. Bei diesen Kindern führen wir eine 
Nachkontrolle in der 1. Klasse durch. 
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PSYCHOMOTORISCHE THERAPIESTELLE 
Bürohaus zur Moschti, Altishoferstrasse 5, 6252 Dagmersellen 062 748 52 06 
 
Sie als Eltern sind schon längere Zeit verunsichert, weil Ihre Tochter oder Ihr Sohn sich 
anders als andere bewegt. Sie beobachten Ihr Kind und sehen, dass es zum Beispiel: 

- ständigen Bewegungsdrang verspürt und nie zur Ruhe findet 
- in Alltagshandlungen ungeschickt ist 
- sich nicht altersentsprechend neugierig, sondern ängstlich und zurückhaltend ver-

hält 
- kein Interesse für Zeichnen und Basteln zeigt.  

Solche Umstände können zu Misserfolgen führen und eine Aussenseiterrolle im Kreis 
Gleichaltriger provozieren. Dies löst Frustrationen aus, unter denen Ihr Kind leidet. 
Wenden Sie sich an die Psychomotorische Therapiestelle, wenn Ihr Kindergarten- oder 
Unterstufenkind mit diesen Problemen kämpft. 
Wir Psychomotorik-Therapeutinnen bieten Abklärung, Beratung und Therapie an. 
 
SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST 
Bürohaus zur Moschti, Altishoferstrasse 5, 6252 Dagmersellen 062 748 52 02 
 
Möchten Sie verstehen, weshalb Ihr Kind in den Systemen von Kindergarten, Schule und 
Familie, z.B.  

- in einzelnen Bereichen überfordert  oder unterfordert ist? 
- oft nicht ausdauernd und konzentriert arbeiten kann? 
- Anforderungen ausweicht, sich zu wenig zutraut, häufig bedrückt und traurig wirkt? 
- oft in Streitigkeiten verwickelt ist oder ausgegrenzt wird? 
- Regeln oder getroffene Abmachungen häufig nicht akzeptiert? 
 

Wenn Sie Ihr Kind in diesen Anliegen unterstützen möchten, haben wir folgende Angebote 
für Sie: 

- Abklärung von intellektuellen Stärken und Schwächen 
- Lernberatung 
- Erziehungsberatung 
- kurzzeitige Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei persönlichen Krisen 
- Therapiegruppe für Kinder in Trennungs- und Scheidungssituationen 
- Vermittlung von anderen Fach- und Beratungsstellen 

Telefonsprechzeiten 
Dienstag, 11:45Uhr – 12:45Uhr / Donnerstag, 11:45 Uhr – 12:45 Uhr 

Das Sekretariat ist von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
besetzt. 
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Integrative Förderung (IF) 
 
Was ist Integrative Förderung? 
 

Integrative Förderung (IF) ist ein Angebot, welches auf Lernende mit besonderen Bedürfnis-
sen zugeschnitten ist. Eine Fachlehrperson unterstützt die Lernenden und die Lehrperso-
nen. Die IF-Fachlehrperson erarbeitet mit der Klassenlehrperson ein individuelles Förder-
programm, in dessen Mittelpunkt schulische Grundfertigkeiten und Arbeitstechniken stehen. 
Die Ziele und Vereinbarungen werden schriftlich festgehalten. 
 

Welche Kinder werden in der IF gefördert? 
 

Im Kindergarten arbeitet die IF-Lehrperson vorwiegend mit der ganzen Klasse. An der Pri-
mar- und Sekundarschule werden zusätzlich Lernende gefördert, welche eine Unterstützung 
benötigen, um die vorgegebenen Lernziele zu erreichen. Eltern und Kind müssen mit dieser 
zusätzlichen Förderung einverstanden sein. Lernende, welche die vorgegebenen Lernziele 
der Klasse nicht erreichen, arbeiten auf ihre individuell angepassten Ziele hin. Den Ent-
scheid über die Anpassung der Lernziele fällen Eltern, Lehrpersonen und Kind gemeinsam. 
 
 
 

Wie wird in der IF gearbeitet? 
 

Es gibt viele verschiedene Arbeitsformen: 
- In kleinen Gruppen oder allein besuchen die Lernenden die IF während der regulä-

ren Unterrichtszeit. 
- Die IF-Lehrperson unterrichtet gemeinsam mit der Klassenlehrperson (Team-

Teaching). 
- Die IF-Lehrperson arbeitet mit den IF-Schülern in ihrem eigenen Zimmer. 
- Die IF-Lehrperson übernimmt einen Teil der Regelklasse. 

Die Lehrpersonen sprechen die Art ihrer Zusammenarbeit regelmässig ab. 
 

Wie lange wird Integrative Förderung angeboten? 
 

Wenn bei einem Lernenden trotz IF-Unterstützung während sechs Monaten die Lernziele 
der Regelklasse nicht erreicht werden, wird spätestens im gemeinsamen Gespräch eine 
Lernzielanpassung vorgenommen. Zur Abklärung der individuellen Lernziele und zur Erstel-
lung eines Lernprofils wird die Hilfe des Schulpsychologischen Dienstes in Anspruch ge-
nommen. Die Lernzielanpassung wird mit einer Vereinbarung festgehalten. 
 

Wie wird in der Integrativen Förderung beurteilt? 
 

Bei Lernenden ohne Lernzielanpassung werden die Leistungen wie bei den übrigen Ler-
nenden der Klasse gemessen. Im Zeugnis erfolgt kein spezieller Eintrag. Die Lernenden 
erhalten in den Fächern, in denen eine Lernzielanpassung vorliegt, keine Noten. Die Beur-
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teilung erfolgt über einen Lernbericht, welcher mit den Eltern besprochen wird. Im Zeugnis 
erfolgt der Eintrag: „Integrative Förderung: Individuelle Lernziele“.  
 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
 

Deutsch als Zweitsprache ist ein Förderangebot für Lernende, die keine oder nur ungenü-
gende Deutschkenntnisse haben. 
 

Ziel dieses Unterrichts ist es, die Lernenden so zu unterstützen, dass sie die deutsche 
Sprache möglichst bald beherrschen. Damit können Schulschwierigkeiten überwunden 
werden, die durch das fremdsprachige Umfeld und kulturelle Unterschiede bedingt sind. 
Wir unterscheiden folgende Angebote: 

• DaZ im Kindergarten 
• DaZ-Stützkurse für Lernende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist 
• DaZ-Intensivkurse für Lernende, die aus einem anderssprachigen Gebiet kommen 

und keine oder nur geringe Deutschkenntnisse besitzen 
 
 
 

Ufzgiclub 
 

Der Ufzgiclub ist ein familienergänzendes Betreuungsangebot der Gemeinde Nebikon. 
 

Im Ufzgiclub wird Kindern der KKA, 1., 2., 3. und 4. Klasse beim Lösen der Hausaufgaben 
geholfen. Während der Schulzeit gehen die angemeldeten Schüler wahlweise 1-3 mal pro 
Woche für je eine Lektion in den Ufzgiclub. Zwei Frauen betreuen die Kinder und helfen 
ihnen bei den Hausaufgaben.   
Angesprochen sind Kinder, die zu Hause nicht auf die Unterstützung der Eltern zählen kön-
nen. Sei es, weil sie die Sprache nicht beherrschen oder berufstätig sind. Der Ufzgiclub ist 
aber weder Nachhilfeunterricht noch ein Betreuungsort für Kinder. Nachdem die Aufgaben 
erledigt sind, gehen die Schüler nach Hause. 
 

Die Anmeldung erfolgt mittels Anmeldeformular über die Klassenlehrperson. 
 

Kosten pro Schuljahr:    1 Lektion pro Woche           50 Fr.   (40 Fr. / 30 Fr.) 
                                         2 Lektionen pro Woche     100 Fr.   (80 Fr. / 60 Fr.) 
                                         3 Lektionen pro Woche     150 Fr.   (120 Fr. / 90 Fr.) 
(In Klammer stehen die Kosten für ein zweites/drittes Kind der gleichen Familie.) 
 

Leitung/Organisation:   Regula Egli, Nebikon   Tel. 062 756 26 26 
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Schulordnung 
 

1. Die Spielgeräte, Pflanzen und Anlagen gehören den Einwohnern von Nebikon. Die 
Aussenanlagen dürfen nach der regulären Schulzeit benutzt werden. Näheres sie-
he Anweisungen für die Aussenanlagen. 

 
2. Verursacher von Schäden melden sich umgehend. Die Lernenden sind dazu ange-

halten, Fehlverhalten, Beschädigungen und ihre Verursacher den Lehrpersonen 
oder der Schulleitung zu melden. Für mutwillige Beschädigungen an Einrichtungen, 
Mobiliar im Schulhaus, Apparaten und Gebäuden haftet der Verursacher. 

 
3. Wir begegnen uns mit Anstand. Konflikte werden in Gesprächen gelöst. Gewaltan-

wendung und Streitereien werden nicht akzeptiert. 
 

4. Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsum sind auf dem Schulareal verboten. 
 

5. Waffen aller Art, Knallkörper, Feuerwerk und Feuerzeug gehören nicht auf das 
Schulareal. Ebenso werden Handy, MP3-Player und andere elektronische Geräte 
während der Schulzeit ausgeschaltet. 

 
6. Abfälle werden getrennt in den bereitstehenden Eimern entsorgt. 

 
7. Für die Benützung der Pausenplätze gelten die ‚Regeln für die öffentliche Benüt-

zung der Spielplätze und Aussenanlagen auf dem Schulareal der Gemeinde Nebi-
kon’ (siehe Tafeln bei den Plätzen). 

 
8. Den Anweisungen der Lehrpersonen und der Hauswarte wird Folge geleistet. 

 
9. Auf dem Schulareal gilt ein allgemeines Fahrverbot (Ausnahmen sind Angestellte 

der Gemeinde oder der Schulorganisation sowie Militärfahrzeuge ausserhalb der 
Pausenzeiten). 

 
10. Laut Gesetz sind Lehrpersonen nur während der Unterrichtszeit für die Schülerin-

nen und Schüler verantwortlich. Das Schulareal gilt daher vor und nach dem Unter-
richt (gemäss Stundenplan) als Freizeitareal. Die Verantwortung für die Kinder und 
Jugendlichen liegt bei den Eltern. 

 
Gemeinderat, Schulverwaltung und Schulleitung Nebikon 
 
Nebikon, 1. Januar 2011 
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Kommunikationsweg an der Schule Nebikon 
 
Wir bitten Sie, mit Fragen, Problemen und Anregungen den folgenden Kommunikationsweg 
zwischen Eltern und Schule einzuhalten. 
 
1. Mit Fragen, Beschwerden oder Problemen wenden Sie sich zuerst an die betreffende 

Fachlehrperson Ihres Kindes.  
 
2. Sollte dieses Gespräch zu keiner befriedigenden Lösung führen, wenden Sie sich an 

die Klassenlehrperson des Kindes. 
 
3. Kann keine Lösung für Ihr Problem gefunden werden, so wenden Sie sich in dritter 

Instanz an die Schulleitung.  
 
4. Sollte keine Lösung zustande kommen, ist die Schulpflege als oberste Instanz 

zuständig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
1 

2 

3 

4 
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Richtlinien zur Gewährung von Unterrichtsdispens 
 
 

Dieses Reglement stützt sich auf das Gesetz über die Volksschulbildung (§ 21) und deren 
Verordnung (§ 18). Es gilt für den Kindergarten, die Primar- und Sekundarstufe. 
 
Unvorhersehbare Abwesenheiten 
 
Meldepflicht 
Unvorhersehbare Abwesenheiten (Notfälle, die den Besuch der Schule verunmöglichen 
oder wesentlich erschweren, wie Krankheit oder Unfall) sind von den Erziehungsberechtig-
ten der zuständigen Lehrperson mit Angabe des Grundes sofort zu melden.  
 

Unentschuldigte Absenz 
Eine Abwesenheit, die nicht begründet innert vier Tagen mittels Formular gemeldet wird 
oder deren Begründung keine Unvorhersehbarkeit darzustellen vermag, gilt als unentschul-
digte Absenz. 
 
Vorhersehbare Abwesenheiten 
 

Begründeter Urlaub 
Vorraussetzung für eine Dispensation: Lernende werden auf begründetes Gesuch der Er-
ziehungsberechtigten hin vom Unterricht ganz oder teilweise dispensiert. 
 

Schnupperlehren und Selektionspraktika 
Für Schnupperlehren und Selektionspraktika gilt das Reglement „Schnupperlehren und 
Selektionspraktika“. Es kann bei der Klassenlehrperson bezogen werden. 
  
Zuständige Stellen und Fristen 
Gesuche für begründeten Urlaub sind mittels Formular schriftlich zu richten: 
 

bis  3 Tage   � sofort   � an die Klassenlehrperson 
bis  2 Wochen  � mind. 3 Wochen im Voraus � an die Schulleitung 
über  2 Wochen  � mind. 3 Wochen im Voraus  � an die Schulpflege 
 

Diese sind befugt, Urlaubsgesuche zu genehmigen oder abzulehnen. 
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Unbegründeter Urlaub 
 

Jokerhalbtage  
Die Erziehungsberechtigten können in eigener Verantwortung, ohne Angabe eines Grun-
des, für ihr Kind max. 4 Schulhalbtage Dispens (Jokerhalbtage) pro Schuljahr beanspru-
chen. Sie gelten als entschuldigte Absenzen. 
 
Besondere Bestimmungen für den Bezug von Jokerhalbtagen 
- Jokerhalbtage können einzeln oder blockweise bezogen werden. 
- Erziehungsberechtigte haben Jokerhalbtage mind. eine Woche im Voraus mit dem 

entsprechenden Meldeformular bei der Klassenlehrperson anzumelden. 
- Die Klassenlehrperson führt Kontrolle über bezogene Jokertage. 
- Verpasster Unterrichtsstoff muss von den Schülerinnen und Schülern in eigener Ver-

antwortung nachgearbeitet werden. Prüfungen und Tests haben sie nachzuholen. 
- Bei folgenden Bedingungen werden keine Jokerhalbtage genehmigt: 

• einen Tag vor und nach Schulreisen/Schullager 
• bei Schulanlässen (z.B. Projekttage/-wochen, Sporttag, Herbsttag, Schulreisen, In-

terreligiöser Tag, usw.) 
• in der letzten bzw. ersten Schulwoche eines Schuljahres 

- Am Ende eines Schuljahres verfallen nichtbezogene Jokerhalbtage. Sie können nicht 
kompensiert, bzw. auf das neue Schuljahr übertragen werden. 

 
Formulare  
Sämtliche Formulare können bei den Klassenlehrpersonen bezogen werden. 
 
Bussen 
Erziehungsberechtigte, die gegen die Bestimmungen dieser Richtlinien verstossen, können 
gemäss § 18 der Verordnung zum Volksschulbildungsgesetz von der Schulleitung mit einer 
Ordnungsbusse bis zu Fr. 1’500.- bestraft werden. Im Wiederholungsfall kann die Schul-
pflege eine Busse bis zu Fr. 3’000.- aussprechen. 
 

Für die Schule Nebikon gilt: 
� für bis zu drei unentschuldigte Fehltage pauschal Fr. 250.-- 
� für zusätzliche unentschuldigte Fehltage je Fr. 50.-/Tag 

 
Inkrafttreten 
Diese Richtlinien wurden von den Schulpflege und der Schulleitung Nebikon genehmigt.  
Sie ersetzen die bisherige „Richtlinien zur Gewährung von Unterrichtsdispens““ von 2009 
und traten auf das Schuljahr 2010/2011 in Kraft.  
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Ferienplan Schuljahr 2011/12 
 
 
 1. Schultag: Montag, 22. August 2011 

 Erster Ferientag Letzter Ferientag 

Herbstferien SA   01. Oktober 2011 SO   16. Oktober 2011 

Weihnachtsferien SA   24. Dezember 2011 SO   08. Januar 2012 

Fasnachtsferien SA   11. Februar 2012 SO   26. Februar 2012 

Osterferien FR   06. April 2012 SO   22. April 2012 

Sommerferien SA   07. Juli 2012 SO   19. August 2012 

 
 Schulschluss: Freitag, 06. Juli 2012 

 

 Ausserordentlicher obligatorischer Schulsporttag: Samstag, 3. September 2011  
 

 Schulfreie Tage: 
 
 Eidgenössische, kantonale und lokale Feiertage sowie die Feiertagsbrücken sind   
 schulfreie Tage: 
 Dienstag 01. Nov. 2011 Allerheiligen 
 Donnerstag 08. Dez. 2011 Maria Empfängnis 
 Donnerstag 17. Mai   2012 Auffahrt 
 Freitag 18. Mai   2012 Feiertagsbrücke Auffahrt 
 Montag 28. Mai   2012 Pfingstmontag 
 Donnerstag 07. Juni  2012 Fronleichnam 
 Freitag 08. Juni  2012 Feiertagsbrücke Fronleichnam 
 
 Schuljahr 2012/13: 

 1. Schultag: Montag, 20. August 2012 



Schule  Nebikon  2011/12 19 

Offizielle Sammlungen der Schule Nebikon 
 

Die Schule Nebikon macht bei  folgenden öffentlichen Sammelaktionen aktiv mit: 

- Heimatvereinigung Wiggertal  Karten 
- Schweizerische Flüchtlingshilfe  Abzeichen 
- Schweizerischer Heimatschutz  Schoggitaler 
- Schweizer Hilfswerk Swissaid  Abzeichen 
- Stiftung Pro Juventute   Schoggitaler 
- Stiftung Pro Patria   Briefmarken / 1. August-Abzeichen 

 
 
Notizen 
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